
 

DE    DE 

 

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Brüssel, den 22.5.2007 
KOM(2007) 269 endgültig 

  

GRÜNBUCH 

zur Verbesserung der Abwrackung von Schiffen  

(von der Kommission vorgelegt) 
 
 

{SEK(2007) 645} 



 

DE 2   DE 

GRÜNBUCH 

zur Verbesserung der Abwrackung von Schiffen  

1. EINLEITUNG: DER BEITRAG EUROPAS ZUR LÖSUNG EINES WELTWEITEN 
PROBLEMS  

Zu den Problembereichen der Globalisierung zählt die Abwrackung von Schiffen. Aus rein 
wirtschaftlicher Sicht ist sie derzeit zwar tragbar, doch die Kosten für Gesundheit und Um-
welt sind hoch. Deshalb sind grundlegende Änderungen dringend nötig. 

• Jedes Jahr werden weltweit zwischen 200 und 600 Hochseeschiffe mit über 2 000 tdw (La-
detonnen) abgewrackt. Eine Spitze wird für 2010 erwartet, wenn etwa 800 Einhüllentanker 
ausrangiert werden müssen. 

• Heutzutage werden mindestens zwei Drittel dieser Schiffe an Stränden und Flussufern des 
indischen Subkontinents abgewrackt, wobei Bangladesch derzeit den größten Marktanteil 
hat. 

• Zwischen 2001 und 2003 fuhren 14 % der zum Abwracken geschickten Schiffe unter der 
Flagge von EU-Mitgliedstaaten und 18 % unter der Flagge von Staaten, die 2004 in die EU 
aufgenommen wurden. Mindestens 36 % der weltweiten Handelstonnage war 2006 im Be-
sitz von in der EU ansässigen Unternehmen. 

• In den kommenden zehn Jahren werden voraussichtlich etwa 100 Kriegsschiffe und andere 
in Staatsbesitz befindliche Schiffe, die unter der Flagge von EU-Mitgliedstaaten (größten-
teils Frankreich und das Vereinigten Königreich) fahren, außer Dienst gestellt. Die zwi-
schen Anfang der 1960er und Ende der 1980er Jahre gebauten Marineschiffe enthalten re-
lative hohe Mengen an Asbest und anderen Gefahrstoffen. 

• Von den zwischen 2006 und 2015 abgewrackten Schiffen werden schätzungsweise 
5,5 Mio. t potenziell umweltschädlicher Stoffe (vor allem Ölschlamm, Öle, Farben, PVC 
und Asbest) in den Abwrackwerften zurückbleiben. 

• Keine der Abwrackwerften auf dem indischen Subkontinent verfügt über Sicherheitsbehäl-
ter, die eine Verschmutzung von Boden und Wasser verhindern, nur wenige besitzen Auf-
fanganlagen und die Abfallbehandlung entspricht in aller Regel nicht einmal elementaren 
Umweltnormen. 

• Die Abwrackung von Schiffen ist für Südasien eine wichtige Rohstoffquelle. Bangladesch 
gewinnt 80–90 % seines Stahls aus verschrotteten Schiffen. Abwrackunternehmen zahlen 
inzwischen in Bangladesch deutlich über 400 USD pro Leertonne (ldt) und somit wesent-
lich mehr als in anderen Ländern. 

• Abwracken ist eine gefährliche Tätigkeit. Laut einem jüngeren indischen Bericht leidet 
einer von sechs Arbeitern in Alang, dem größten Abwrackstandort Indiens, an Asbestose. 
Es kommt sechsmal häufiger zu tödlichen Unfällen als in der indischen Bergbauindustrie. 
In Bangladesch kamen zwischen 1998 und 2003 etwa 200 Abwrackarbeiter bei Unfällen 
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ums Leben. NRO schätzen die Zahl der beim Abwracken tödlich Verunglückten auf meh-
rere Tausend. Und wenn in den kommenden Jahren noch mehr unerfahrene Arbeiter ange-
worben werden, um den Ansturm von Einhüllentankern zu bewältigen, werden die Opfer-
zahlen noch deutlich steigen. 

• Die Kapazität von „grünen“, d. h. Umwelt- und Sicherheitsnormen entsprechenden 
Schiffsrecyclingbetrieben beläuft sich gegenwärtig weltweit auf höchstens 2 Mio. ltd/Jahr. 
Dies entspricht ca. 30 % des für normale Jahre prognostizierten gesamten Abwrackbedarfs. 
Die meisten dieser Betriebe – insbesondere in China, jedoch auch in einigen EU-
Mitgliedstaaten – haben es sehr schwer, weil sie mit den von ihren Konkurrenten in Süd-
asien gebotenen Schrottpreisen und deren niedrigen Kosten nicht mithalten können. 

Im Grunde unterliegt die Verbringung von Altschiffen von Industrieländern in Entwicklungs-
länder dem internationalen Abfallverbringungsrecht, und die Ausfuhr von Schiffen, die Ge-
fahrstoffe enthalten, aus der Europäischen Gemeinschaft ist nach der EG-
Abfallverbringungsverordnung verboten. Doch in den vergangenen Jahren sind in mehreren 
Aufsehen erregenden Fällen von europäischen Schiffen, die zum Abwracken nach Südasien 
verbracht wurden, die Probleme bei der Umsetzung dieser Rechtsvorschriften deutlich gewor-
den.  

Diese offensichtlichen Mängel und die Unfähigkeit, eine sozial und ökologisch nachhaltige 
Abwrackung von Schiffen zu gewährleisten, haben die internationale Öffentlichkeit alarmiert 
und zu politischen Maßnahmen geführt. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 
arbeitet inzwischen an einem internationalen Übereinkommen über das sichere und umwelt-
verträgliche Recycling von Schiffen. Einige Seefahrtnationen wie etwa das Vereinigte König-
reich sind dabei, nationale Strategien für in Staatsbesitz befindliche und unter ihrer Flagge 
fahrende Schiffe zu entwickeln. Das Europäische Parlament und Nichtregierungsorganisatio-
nen haben Maßnahmen auf EU-Ebene gefordert.  

In seinen Schlussfolgerungen vom 20. November 2006 betont der Rat der Europäischen Uni-
on, dass die umweltgerechte Abwrackung von Schiffen eine Priorität der Europäischen Union 
darstellt. Vorkommnisse aus jüngster Zeit wie auch die Prognosen über in absehbarer Zukunft 
abzuwrackenden Schiffsraum machten deutlich, dass die internationale Gemeinschaft ein-
schließlich der EU dringend geeignete Maßnahmen treffen müsse. Der Rat begrüßt die Ab-
sicht der Kommission, sich für eine EU-weite Strategie für die Schiffsabwrackung stark zu 
machen. Diese Strategie werde unter Anerkennung der besonderen Gegebenheiten in der See-
fahrt sowie der Entwicklungen in diesem Bereich – insbesondere was die internationalen See-
rechtsvorschriften betreffe – und des Endziels einer weltweit tragfähigen Regelung zu einer 
besseren Durchsetzung des geltenden Gemeinschaftsrechts beitragen. Die Kommission wird 
in diesem Zusammenhang ersucht zu prüfen, inwieweit ausreichende Kapazitäten für die Ab-
wrackung von Schiffen in der EU aufgebaut werden müssen. 

Die Kommission hat ihren Standpunkt bereits im Grünbuch zur Meerespolitik vom Juni 2006 
dargelegt1. Sie schlägt vor, dass die künftige EU-Meerespolitik internationale Initiativen un-
terstützen soll, die darauf abzielen, Mindestnormen für die Wiederverwertung von Schiffen 
einzuführen und die Schaffung umweltverträglicher Wiederverwertungsanlagen zu fördern. 

                                                 
1 Die Fußnoten sind am Ende des Anhangs zu finden. 



 

DE 4   DE 

Möglicherweise wird die EU jedoch auch eine Reihe regionaler Initiativen verfolgen müssen, 
um die Lücken in der künftigen internationalen Rechtsordnung zu schließen und die Verzöge-
rung bis zu ihrem Inkrafttreten zu überbrücken. 

Dieses Grünbuch will mit frischen Gedanken zur Schiffsabwrackung aufwarten, um den Dia-
log mit den Mitgliedstaaten und den Beteiligten fortzusetzen und zu intensivieren und den 
Boden für künftige Maßnahmen im Rahmen der EU-Politiken, einschließlich der künftigen 
Meerespolitik,zu bereiten. Hauptzweck dieser Initiative ist der Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit; insofern besteht das Ziel nicht etwa darin, Marktanteile im Schiffs-
recycling künstlich in die EU zurückzuholen und somit den Ländern Südasiens eine wichtige 
Einnahmequelle zu nehmen. Im Gegenteil liegt unter Anerkennung des strukturbedingten re-
lativen Kostenvorteils dieser Länder das letztliche Ziel der EU darin, dass weltweit ein Min-
destmaß an Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards beachtet wird. 

2. WICHTIGE ASPEKTE 

2.1. Rechtslage: das Ausfuhrverbot für gefährliche Abfälle 

Ende der 1980er Jahre sorgten Fälle der Verschiebung von Giftmüll aus Industrieländern in 
Entwicklungsländer international für Empörung. Achttausend in Koko, Nigeria, gelagerte 
Fässer mit Chemieabfällen und Schiffe wie die Karin B, die von Hafen zu Hafen fuhren, um 
ihre geladenen gefährlichen Abfälle loszuwerden, gerieten damals in die Schlagzeilen. Rufe 
nach einer Stärkung des internationalen Rechtsrahmens wurden laut. Am 22. März 1989 wur-
de das Basler Übereinkommen der Vereinten Nationen, das einen Rahmen für die internatio-
nale Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle festlegt, ange-
nommen. Bis heute wurde das Übereinkommen von 168 Ländern unterzeichnet und von 165 
Ländern ratifiziert. Die Europäische Gemeinschaft als Ganzes wie auch alle ihre Mitgliedstaa-
ten sind Vertragsparteien des Basler Übereinkommens. 

Im Jahr 1995 wurde als Änderung zum Basler Übereinkommen ein absolutes Ausfuhrverbot 
für gefährliche Abfälle aus OECD- in Nicht-OECD-Staaten verhängt. Anlass für das Verbot 
war die sowohl von Entwicklungs- als auch von Industrieländern geäußerte politische Be-
sorgnis über die verstärkte Ausfuhr gefährlicher Abfälle aus Industrieländern in Entwick-
lungsländer und ihre dortige unkontrollierte und nicht umweltgerechte Behandlung. 

Dieses „Basler Verbot“ wurde 1997 in das EU-Recht aufgenommen und ist für alle Mitglied-
staaten bindend (Artikel 14 und 16 der gegenwärtigen Abfallverbringungsverordnung2). Da-
mit ist die EU der wichtigste globale Akteur, der das Verbot in sein eigenes Recht integriert 
hat. Die USA haben indes das Basler Übereinkommen nicht einmal in seiner ursprünglichen 
Form ratifiziert. Von den größeren Ländern, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind, 
haben China, Indonesien, Ägypten und Nigeria das Verbot übernommen, Australien, Brasi-
lien, Kanada, Indien, Japan, Korea und Russland hingegen nicht. Die EU und ihre Mitglied-
staaten setzen sich zusammen mit ihren internationalen Partnern für die weitere Ratifizierung 
des „Basler Verbots“ ein, das ein Schlüsselelement zur Verbesserung der Rechtsrahmens für 
die internationale Abfallverbringung ist. 

Das internationale Abfallverbringungsrecht erkennt an, dass ein Schiff nach Artikel 2 des 
Basler Übereinkommens als Abfall eingestuft und gleichzeitig gemäß anderen internationalen 
Rechtsvorschriften als Schiff definiert sein kann3. Die im Gemeinschaftsrecht festgelegte De-
finition des Begriffs Abfall, womit alle Stoffe oder Gegenstände gemeint sind, die unter die in 
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Anhang I der Abfallrahmenrichtlinie4 aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer 
entledigt, entledigen will oder entledigen muss, trifft auch für zum Abwracken vorgesehene 
Schiffe zu. Enthält ein Schiff erhebliche Mengen gefährlicher Substanzen oder sind entgegen 
dem relevanten Abfall-Eintrag GC 030 gefährliche Stoffe nicht ordnungsgemäß abgelassen, 
so gilt es als gefährlicher Abfall. Die Ausfuhr eines solchen Schiffes zum Abwracken aus der 
EG in einen Nicht-OECD-Staat ist nach dem Basler Verbot und der Abfallverbringungsver-
ordnung untersagt; das Abwracken muss daher unter umweltgerechten Bedingungen in einem 
OECD-Staat erfolgen. Alternativ muss das Schiff so dekontaminiert (vorgereinigt) werden, 
dass es nicht mehr als gefährlicher Abfall einzustufen ist. Diese Auslegung wurde vom fran-
zösischen Conseil d'État im Fall des ehemaligen Flugzeugträgers Clemenceau bestätigt5. 

Die Verpflichtungen der EU-Mitgliedstaaten aus den Übereinkommen der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) stehen diesen Abfallverbringungsvorschriften nicht entge-
gen, auch wenn ein Schiff mit gültigen IMO-Zertifikaten nicht angehalten oder unnötig auf-
gehalten werden sollte. Das Basler Übereinkommen und das in der EU durch die Abfall-
verbringungsverordnung umgesetzte Ausfuhrverbot für gefährliche Abfälle sind bindend und 
müssen in den Mitgliedstaaten durchgesetzt werden. Beide Regelsysteme sind miteinander 
vereinbar, da sowohl im Seerecht als auch in den IMO-Übereinkommen die Rechte (und 
Pflichten) von Küstenstaaten zur Durchsetzung anderer anwendbarer internationaler Rechts-
vorschriften zum Umweltschutz verankert sind.  

In der Praxis werden die für alle Vertragsparteien bindenden Notifizierungsvorschriften des 
Basler Übereinkommens bei Altschiffen nur selten befolgt. Das Ausfuhrverbot nach der EG-
Abfallverbringungsverordnung lässt sich nur schwer anwenden, wenn ein Schiff die europäi-
schen Gewässer bereits verlassen hat und sein Eigentümer dann beschließt, es zum Abwra-
cken in andere Teile der Welt zu schicken. In dem gegenwärtig in der IMO erörterten Entwurf 
eines Übereinkommens werden konkrete rechtsverbindliche internationale Vorschriften zum 
Recycling von Schiffen vorgeschlagen, die jedoch noch nicht in Kraft sind. 

2.2. Die Ökonomie der Schiffsabwrackung 

Gegenwärtig funktioniert der Abwrackmarkt folgendermaßen: Ein Schiffseigentümer, der die 
wirtschaftliche Nutzung eines Schiffs beenden will, sucht nach einem Barkäufer. Dies ge-
schieht in der Regel dann, wenn die Unterhaltungskosten des Schiffs die möglichen Einnah-
men zu übersteigen beginnen oder wenn das Schiff für den Gebrauchtmarkt uninteressant 
geworden ist, also kaum noch weiterverkauft werden kann. Der Barkäufer ist entweder ein 
spezialisierter Makler oder der Eigentümer der Abwrackwerft selbst. Normalerweise wird das 
Schiff noch einmal für eine letzte Fahrt in die Umgebung der Abwrackwerft beladen. Nach 
dieser Fahrt fährt das Schiff aus eigener Kraft zur Abwrackwerft, wo es verschrottet wird. 

Der Barkäufer zahlt einen Preis in USD pro Leertonne (ldt). Die Leertonnage entspricht in 
etwa dem Stahlgewicht des Schiffs. Jahrelang lag der Preis bei etwa 150 USD/ldt (mit Tiefst-
ständen um 100 USD/ldt und Höchstständen um 200 USD/ldt), doch die starke Nachfrage 
nach Stahlschrott in China und das geringe Angebot an Schiffen haben die Preise in jüngster 
Zeit auf ein Rekordniveau von fast 500 USD/ldt für normale Schiffe – für besonders wertvolle 
Schiffe sogar darüber – schnellen lassen. Die höchsten Preise werden derzeit in Bangladesch 
gezahlt. 

Ein Großtanker (VLCC) mit einer Ladefähigkeit von etwa 300 000 tdw hat eine Leertonnage 
von ca. 45 000 ldt und kann je nach Marktbedingungen 5 bis 10 Mio. USD (unter Umständen 
sogar noch wesentlich mehr) einbringen. Bei diesen Zahlen handelt es sich um grobe Schät-
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zungen, da der Preis auch von anderen Faktoren wie Menge und Qualität des Stahls und Vor-
handensein anderer Metalle wie Kupfer und Nickel und der Ausrüstung, die zusätzlich ver-
kauft werden können, bestimmt wird. Ob gefährliche Substanzen an Bord sind oder nicht, 
scheint keine Auswirkung auf den Preis zu haben. 

In einer 2006 durchgeführten Studie6 hat die Kommission die Ökonomie der Schiffsabwra-
ckung untersucht. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass es unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen äußerst schwierig wäre, Schiffe wirtschaftlich und zugleich umweltfreundlich zu re-
cyceln. 

• Wie viele Schiffe abzuwracken sind, hängt von den Bedingungen auf dem Frachtmarkt ab. 
Solange der Eigentümer mit einem Schiff viel Geld verdienen kann, wird er es nicht ab-
wracken lassen. In den letzten beiden Jahren wurden aufgrund des boomenden und profi-
tablen Frachtmarktes nur wenige Schiffe abgewrackt. Der überwiegende Teil der zum Ab-
wracken bestimmten Schiffe wird aus der Hochseehandelsflotte kommen. In erster Linie 
werden dies Tanker und Massengutfrachter (die die „Volumensegmente“ bilden) sein. Die 
Größe und Verfügbarkeit anderer Marktsegmente wie Kriegsschiffe, Binnenschiffe und 
Offshore-Anlagen ist begrenzt. Von ihnen ist also kaum ein stetiger Materialzufluss für 
groß angelegtes Recycling zu erwarten. Der Betreiber einer modernen Recycling-Anlage 
wird daher Schwierigkeiten haben, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das ihre gesamten 
Amortisierungskosten auffängt. Deshalb konnten die verbliebenen europäischen Betreiber 
nur überleben, indem sie sich auf Nischenmärkte, insbesondere Offshore-Anlagen, Fische-
reifahrzeuge und Binnenschiffe, konzentrierten7. 

• Schiffe werden auf Einzelbestellung gebaut. Sie haben eine lange Lebensdauer und werden 
in ihren 20–30 Betriebsjahren vielen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten unterzogen, 
die in der Regel kaum ordnungsgemäß dokumentiert werden. Der Betreiber einer Recyc-
ling-Anlage kann daher den Zustand eines Schiffs und den Umfang der erforderlichen Re-
cycling-Arbeiten nicht einschätzen. Dies gilt besonders für Passagierschiffe, die viele ver-
schiedene Stoffe, darunter auch schwer trenn- und recycelbare Verbundstoffe, enthalten. 
Die Schiffe, die in der nächsten Zeit abgewrackt werden müssen, wurden in den 1970er 
Jahren unter Verwendung von heutzutage nicht mehr gebrauchten Werkstoffen (z. B. As-
best) gebaut. Dementsprechend ist viel Handarbeit erforderlich, die wohl auch in Zukunft 
ein entscheidender Kostenfaktor bleiben wird. Schweres Gerät kann für diese Art von 
Schiffen nur in begrenztem Umfang eingesetzt werden. 

• Einige der an Bord befindlichen Stoffe können recycelt und gewinnbringend verkauft wer-
den. Andere müssen einer aufwendigen Behandlung unterzogen werden, für die erhebliche, 
jedoch im Voraus nur schwer kalkulierbare Kosten anfallen. 

• Die wichtigsten Einnahmequellen der asiatischen Abwrackwerften sind Stahl, der im Bau-
gewerbe verwendet wird, und der Gebrauchtmarkt für Schiffsausrüstungen. Diese Einnah-
mequellen bestehen in den Industrieländern aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht.  

Ein weiterer Faktor sind die unterschiedlichen Arbeitskosten in Asien und Europa. Während 
Arbeiter der Abwrackwerften in Bangladesch und Indien 1–2 USD/Tag verdienen und die 
Aufwendungen des Arbeitgebers für Sicherheit und Gesundheit kaum ins Gewicht fallen, kos-
tet ein Arbeiter in den Niederlanden pro Tag rund 250 USD und in Bulgarien ca. 13 USD8. 

Aufgrund dieser Unterschiede bei den Arbeitskosten, den Umwelt- und Gesundheitsvorschrif-
ten sowie den Einkünften aus dem Recycling und dem Verkauf gebrauchter Materialien kön-
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nen Betreiber in Südasien den Schiffseigentümern wesentlich höhere Preise zahlen als ihre 
potenziellen Mitbewerber in anderen Ländern. Abwrackunternehmen in Bangladesch, denen 
keine Kosten für Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit entstehen, zahlen gegenwärtig für 
Schiffe 450–500 USD/t, während chinesische Anlagen, die etwas besseren Standards genü-
gen, die Hälfte und US-Unternehmen nur ein Zehntel davon bieten können. Vor dem Stahl-
boom war es sogar Gang und Gäbe, dass die Recycling-Anlagen in Industrieländern Gebühren 
für das Abwracken von Marineschiffen erhoben. 

Infolge der Marktentwicklungen sind die Abwrackkapazitäten in der EU in den letzten 20 
Jahren auf ein Minimum zurückgegangen. Heute gibt es vor allem in Belgien, Italien und den 
Niederlanden Anlagen für größere Schiffe mit einer Gesamtkapazität von ca. 230 000 ldt/Jahr 
sowie in den meisten anderen am Meer gelegenen Mitgliedstaaten eine Vielzahl kleinerer 
Anlagen für Fischereifahrzeuge und andere Kleinschiffe. Zusammengenommen belaufen sich 
die Abwrackkapazitäten in der EU gegenwärtig auf etwa 500 000 ldt/Jahr9. Außerdem laufen 
im Vereinigten Königreich Zulassungsverfahren für das Abwracken in zwei bestehenden 
Werften mit deutliche höherer Kapazität (600 000 ldt/Jahr im Falle von Able UK). Nicht be-
rücksichtigt sind hier die vielen stillgelegten Trockendocks in europäischen Häfen, die zum 
Abwracken technisch geeignet wären, jedoch unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedin-
gungen kaum wieder in Betrieb genommen werden dürften.  

Über mehr Kapazitäten als die EU verfügt derzeit die benachbarte Türkei, die als OECD-
Mitglied im Prinzip sogar für die Ausfuhr von gefährlichem Abfall in Betracht kommt. Etwa 
20 an der Küste von Aliaga (in der Nähe von Izmir) gelegene Abwrackwerften haben eine 
Gesamtkapazität von etwa 1 Mio. ltd/Jahr, die heute größtenteils nicht genutzt wird,  

Die Anlagen in der EU genügen in der Regel hohen Arbeits- und Umweltschutznormen. Die 
türkischen Betriebe haben in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte im Umwelt- und 
Sicherheitsmanagement gemacht, wenn auch gewisse Bedenken im Hinblick auf den Umwelt-
schutz bestehen bleiben. Auch in China wurde in den letzten Jahren eine Reihe von Anlagen 
mit Abwrackpiers modernisiert, sodass sie nun angemessenen Qualitätsnormen entsprechen. 
Allerdings beläuft sich ihre Kapazität auf nicht viel mehr als 500 000 ldt/Jahr. Die Abwrack-
anlagen in Brownsville/Texas und anderen Orten in den USA genügen ähnlichen Qualitäts-
normen, sind jedoch grundsätzlich für ausländische Schiffe gesperrt. 

Die in der EU wie auch der Türkei bestehenden Kapazitäten für eine saubere Schiffsabwra-
ckung reichen daher für die Kriegsschiffe und anderen in Staatsbesitz befindlichen Schiffe 
(geschätzt 100 Schiffe mit mehr als 1 000 ldt und einer Gesamtleertonnage von bis zu 
500 000 ldt10), die in den kommenden 10 Jahren ausrangiert werden, jedoch nur für einen ge-
ringen Teil der unter EU-Flagge fahrenden Handelsschiffe. UNCTAD-Berichten zufolge 
wurden zwischen 2000 und 2005 jährlich zwischen 6 und 30 Mio. tdw zum Abwracken ver-
kauft, wobei etwa 23 % der weltweit in Betrieb befindlichen Handelsschiffe unter Flaggen 
von EU-Mitgliedstaaten fahren11. 

Dieses durch unzureichende „saubere“ Kapazitäten verursachte Problem wird sich durch die 
bevorstehende Ausrangierung aller Einhüllentanker noch verschärfen. Tankerunglücke wie 
die der Erika und der Prestige haben in den vergangenen Jahrzehnten große Umweltkatastro-
phen verursacht. Als Reaktion darauf wurden EU-weite und internationale Rechtsvorschriften 
zur schrittweisen Ausrangierung von Einhüllentankern erlassen, die in den kommenden zehn 
Jahren ihre maximale Wirkung entfalten werden. Bis 2015 werden schätzungsweise 1 300 
Einhüllentanker ausrangiert und abgewrackt werden, etwa ein Drittel davon fährt unter der 
Flagge von Mitgliedstaaten12. Die höchste Nachfrage nach Schiffsrecyclingkapazitäten wird 
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in etwa für das Jahr 2010 erwartet, wenn die meisten dieser Tanker ausrangiert werden müs-
sen. Doch auch längerfristig ist aufgrund des in den letzten Jahren anhaltenden Schiffbau-
booms mit einem Anstieg der Nachfrage zu rechnen.  

Abgesehen von der extremen Externalisierung von Kosten ist der Markt für Schiffsabwra-
ckungen momentan noch wirtschaftlich tragfähig. Die Eigentümer erzielen mit dem Verkauf 
ausrangierter Schiffe hohe Einnahmen (der oben als Beispiel angeführte VLLC-Großtanker 
würde heute neu etwa 90 Mio. USD kosten und nach 25 Betriebsjahren mindestens 
10 Mio. USD einbringen). Die Abwrackwerften erzielen durch das Recycling der in den 
Schiffen enthaltenen Stoffe Gewinne. Doch der Markt funktioniert nur unter höchst problema-
tischen Bedingungen, die weiter unten beschrieben werden. Dies findet in den Industrielän-
dern, wo die meisten Schiffseigentümer ihren Sitz haben und wohin die Erträge aus dem Be-
trieb der Schiffe fließen, immer weniger öffentliche Akzeptanz. Außerdem ist der Markt nicht 
mit den Grundsätzen ökologischer und sozialer Verträglichkeit vereinbar.  

2.3. Folgen für die Umwelt und soziale Auswirkungen 

Die meisten Schiffe enthalten große Mengen gefährlicher Stoffe wie Asbest (insbesondere, 
wenn sie vor 1980 gebaut wurden), Öl und Ölschlamm, PCB (polychlorierte Biphenyle) so-
wie Schwermetalle in Farben und Ausrüstungen. Wenn diese Schiffe zum Abwracken ge-
schickt werden, stellen sie einen der größten Ströme gefährlicher Abfälle von Industriestaaten 
in die Entwicklungsländer dar. Eine im Jahr 2004 für die Kommission (GD TREN) durchge-
führte Studie geht davon aus, dass bis 2015 allein an Ölschlamm aus Altschiffen jährlich zwi-
schen 400 000 und 1,3 Mio. t anfallen. In den Abwrackanlagen werden in jedem Jahr 1 000–
3 000 t Asbest, 170–540 t TBT und 6 000–20 000 t umweltschädlicher Farben zusammen-
kommen13.  

In Bangladesch, Indien und Pakistan werden Schiffe an Sandstränden ohne jegliche Sicher-
heitsbehälter oder Sperren zur Verhinderung von Wasser- und Bodenverschmutzung abge-
wrackt. Es gibt nur wenige Auffanganlagen für gefährliche Abfälle, und nicht recycelbare 
Stoffe werden gewöhnlich vor Ort auf Müllhalden gekippt. PVC-Kabelummantelungen wer-
den häufig in offenen Feuern verbrannt. 

Die Auswirkungen dieser Praktiken auf die Umwelt sind bisher kaum detailliert untersucht 
worden. Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die physikalisch-chemischen Eigen-
schaften des Seewassers, des Strandbodens und der Sedimente durch die Schiffsabwrackung 
erheblich beeinträchtigt werden14. Auf Luftbildaufnahmen der Abwrackanlagen in Alang (In-
dien) und Chittagong (Bangladesch) ist die Ölverseuchung der Strände und des angrenzenden 
Meeres deutlich zu erkennen, und NRO berichten, dass es in diesen Gebieten keine Vegetati-
on oder Fische mehr gibt. 

In den südasiatischen Abwrackwerften herrschen kritische Sicherheits- und Gesundheitsbe-
dingungen. Das Risiko schwerer Unfälle ist hoch, vor allem weil es an schwerem Gerät (Krä-
nen) und Sicherheitsausrüstungen für die Arbeiter mangelt. Laut einem indischen Regie-
rungsbericht aus dem Jahr 2004 kam es zwischen 1996 und 2003 in den Werften von Alang 
zu 434 Unfällen, die 209 Arbeitern das Leben kosteten15. Medienberichten zufolge wurden in 
Bangladesch in den letzten zwei Jahrzehnten 400 Arbeiter tödlich und 6 000 schwer verletzt16. 
Dass Bangladesch im Gegensatz zu Indien nicht einmal Entgasungsbescheinigungen vor-
schreibt, ist ein Grund für die dort besonders niedrigen Kosten, aber auch für die häufigen 
tödlichen Explosionen in den Abwrackwerften. 
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Außerdem wird geschätzt, dass sich Tausende durch den Umgang mit und das Einatmen von 
giftigen Substanzen ohne die geringsten Schutzmaßnahmen irreversible Krankheiten zuzie-
hen. Laut einem im September 2006 dem Obersten Gericht Indiens vorgelegten medizini-
schen Bericht leiden 16 % der Arbeitskräfte, die in Alang mit Asbest in Kontakt kommen, an 
Asbestose und laufen somit ernsthaft Gefahr, später Mesotheliome auszubilden17. Das Auftre-
ten dieser Form von Lungenkrebs erreicht, wie aus der medizinischen Forschung bekannt ist, 
seinen Höhepunkt erst mehrere Jahrzehnte nach der Exposition. 

2005 waren in den Abwrackwerften Bangladeschs schätzungsweise 25 000 Arbeiter beschäf-
tigt. In Indien waren es in den Boomzeiten ca. 40 000; Ende 2006 war die Zahl jedoch auf 
6 000 zurückgegangen18. In beiden Ländern kommen die meisten Arbeiter aus den ärmsten 
Regionen und sind in der Regel ungelernt. Sie arbeiten ohne Vertrag, Kranken- oder Unfall-
versicherung und dürfen keine Gewerkschaften bilden. Bei Unfällen wird nur eine geringe 
oder gar keine Entschädigung gezahlt. Bei den leichteren Arbeiten ist Kinderarbeit in gewis-
sem Umfang an der Tagesordnung. 

Die Bedingungen in den Abwrackwerften sind von Umwelt- und Menschenrechtsorganisatio-
nen, den Medien und dem Obersten Gericht Indiens kritisiert worden. Doch die Regierungen 
der südasiatischen Staaten scheinen nur widerstrebend bereit zu sein, Änderungen durchzuset-
zen, da sie die Schiffsabwrackung als wirtschaftlich wichtige Tätigkeit ansehen, die so wenig 
wie möglich behindert werden sollte. 

2.4. Internationale Bestandsaufnahme 

Seit vielen Jahren wird das Problem der Schiffsabwrackung sowohl innerhalb der EU als auch 
in den zuständigen internationalen Organisationen – der Internationalen Seeschifffahrtsorga-
nisation (IMO), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und dem Basler Übereinkom-
men (genauer gesagt ihrer Dachorganisation, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 
UNEP) – diskutiert. Alle drei Organisationen haben unverbindliche Richtlinien für das Recyc-
ling von Schiffen erarbeitet19. Eine Gemeinsame Arbeitsgruppe von ILO, IMO und Basler 
Übereinkommen zur Schiffsabwrackung hat 2005 in zwei Sitzungen ein abgestimmtes Vor-
gehen erörtert, um Doppelarbeit und Überschneidungen von Funktionen, Verantwortlichkei-
ten und Zuständigkeiten zwischen den drei Organisationen zu vermeiden. 

Seit 2005 arbeitet die IMO an einer bindenden internationalen Rechtsordnung für eine saubere 
Schiffsabwrackung. Die EU-Mitgliedstaaten und die Kommission beteiligen sich an dieser 
Arbeit. Der Entwurf eines Übereinkommens über das sichere und umweltverträgliche Recyc-
ling von Schiffen wird derzeit im Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) der 
IMO erörtert. Das Übereinkommen soll von einer diplomatischen Konferenz 2008 oder 2009 
angenommen werden und einige Jahre später in Kraft treten. Der Anhang des Entwurfs ent-
hält Vorschriften für Anforderungen an Schiffe (einschließlich Bauart, Konstruktion, Betrieb 
und Instandhaltung) und Schiffsrecyclinganlagen sowie einige Vorschriften zu Meldepflich-
ten. Ziel ist ein Schiffsrecycling nach dem Prinzip „von der Wiege bis zur Bahre“, wobei ge-
fährliche Stoffe in neuen Schiffen bereits vermieden und aus bestehenden Schiffen noch wäh-
rend ihres Betriebs entfernt werden sollen. Technische Details, die auch die umweltgerechte 
Bewirtschaftung von Schiffsrecyclinganlagen umfassen, sollen in den ergänzenden Leitlinien 
zum Übereinkommen festgelegt werden. 

Nach dem derzeitigen Entwurf wird das Übereinkommen – wie auch andere IMO-Instrumente 
– nicht für kleinere Schiffe unter 400 oder 500 BRT, Kriegsschiffe, Marineversorgungsschiffe 
und andere in staatlichem Besitz befindliche oder staatlich betriebene Schiffe, die ausschließ-
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lich für den nicht gewerblichen Staatsdienst verwendet werden, gelten. Strittige Themen, die 
2007 in IMO-Arbeitsgruppen diskutiert werden sollen, sind unter anderem die Frage, ob auf 
Vorschriften und Normen außerhalb des IMO-Rahmens Bezug genommen werden soll, die 
Umweltreferenznorm für Schiffsrecyclinganlagen, künftige Meldevorschriften (insbesondere 
ob wie beim Basler Übereinkommen eine zwischenstaatliche Notifizierung vorgeschrieben 
werden soll) und die Art des Überwachungsmechanismus für die Umsetzung des Überein-
kommens.  

Im Zusammenhang mit dem Basler Übereinkommen wird hauptsächlich erörtert, ob das vor-
geschlagene Schiffsrecyclingübereinkommen ein ebenso hohes Maß an Kontrolle und Durch-
setzbarkeit gewährleistet wie das Basler Übereinkommen. Die Teilnehmer der 
8. Vertragsstaatenkonferenz vom 1. Dezember 2006 bekräftigten diese Forderung und spra-
chen sich unter anderem dafür aus, mit dem geplanten Übereinkommen Bedingungen für die 
Schiffsabwrackung zu schaffen, die dem Schutz der Arbeiter und der Umwelt vor den negati-
ven Auswirkungen gefährlicher Abfälle und unsicherer Arbeitspraktiken dienen. 

3. MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DES MANAGEMENTS DER SCHIFFSABWRA-
CKUNG IN EUROPA  

Die Kommission hat die damit im Zusammenhang stehenden vielfältigen Fragen untersucht 
und einige Möglichkeiten zur Schließung oder zumindest Verkleinerung der Umsetzungslü-
cke und zum besseren Management der Schiffsabwrackung herausgearbeitet. Diese Möglich-
keiten schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen und unterstützen einander. 

3.1. Bessere Durchsetzung der europäischen Abfallverbringungsvorschriften 

Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die EG-Abfallverbringungsverordnung einschließ-
lich des Basler Verbots der Ausfuhr gefährlicher Abfälle anzuwenden und durchzusetzen.  

Wenngleich sich das Ausfuhrverbot aufgrund der Beweglichkeit der Schiffe relative leicht 
umgehen lässt, könnte die Durchsetzung zumindest bei Schiffen und Schifffahrtsgesellschaf-
ten, die häufig europäische Gewässer befahren, verbessert werden. Dazu ist Folgendes erfor-
derlich: 

• mehr Kontrollen seitens der für die Überwachung der Abfallverbringung zuständigen Be-
hörden und der Hafenverwaltungen in europäischen Häfen, vor allem bei Schiffen über ei-
nem bestimmten Alter (25 Jahre) oder wenn andere Hinweise darauf schließen lassen, dass 
sie zum Abwracken bestimmt sind; 

• unter Umständen weitere Anleitung seitens der Kommission und der Mitgliedstaaten zur 
Definition von Abfall und gefährlichem Abfall in Bezug auf Schiffe sowie ein Verzeichnis 
derjenigen Recyclinganlagen, die die Normen für eine umweltgerechte Abfallbeseitigung 
erfüllen und für die Arbeiter sicher sind; 

• eine systematischere Zusammenarbeit und ein besserer Informationsaustausch der Mit-
gliedstaaten untereinander sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission ein-
schließlich der Nutzung von Datenbanken und Medienberichten zur Feststellung von Alt-
schiffen und Verfolgung ihrer Route zu Abwrackanlagen;  
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• eine engere Zusammenarbeit mit bestimmten Drittstaaten, insbesondere Recycling- und 
Transitstaaten (etwa mit Ägypten in Bezug auf Altschiffe, die durch den Suezkanal fah-
ren); 

• eine stärkeres politisches Augenmerk auf Kriegsschiffen und anderen in Staatsbesitz be-
findlichen Schiffen sowie gewerbsmäßig genutzten Schiffen, die regelmäßig europäische 
Gewässer befahren (z. B. Fähren).  

Da die Abfallverbringungsverordnung nicht nur für Schiffe gilt, die unter EU-Flaggen fahren, 
sondern für alle Abfallausfuhren und somit auch für Altschiffe, die aus europäischen Häfen 
auslaufen, können die Schiffseigentümer die Kontrollen nicht umgehen, indem sie auf außer-
europäische Länder umflaggen. Dass die Schifffahrt in Europa aufgrund der strengeren 
Durchsetzung zurückgeht, ist kaum zu befürchten, solange die EU ein wirtschaftlich attrakti-
ver und profitabler Markt bleibt. Realistischer ist hingegen die Gefahr, dass verantwortungs-
lose nichteuropäische Schiffseigentümer im Falle von Kontrollen ihre Schiffe aufgeben, so-
dass der Steuerzahler letztendlich die Kosten für ihre ordnungsgemäße Entsorgung tragen 
muss. Diesem Problem kann nur durch eine insgesamt effizientere Durchsetzung der Schiff-
fahrtsvorschriften begegnet werden. 

3.2. Internationale Lösungen 

In den beteiligten internationalen Gremien scheint Einvernehmen darüber zu bestehen, dass 
die Gewährleistung eines umweltgerechten und sicheren Recyclings von Schiffen Vorrang 
vor allen anderen Problemen hat. Um weltweit gleiche Bedingungen zu schaffen, sind bin-
dende internationale Regeln notwendig. Diese sollten echte Veränderungen der gegenwärti-
gen Abwrackpraktiken bewirken, indem sie die häufige Verschmutzung von Boden und Was-
ser stoppen und die Arbeiter vor Unfällen und Verseuchung schützen. So sollten etwa sichere 
Auffangbehälter für Ölrückstände, die vorherige Entfernung von Asbest unter Verwendung 
von Schutzausrüstung, die Entgasung zur Vermeidung von Explosionen und Maschinen zur 
sicheren Beförderung schwerer Lasten vorgeschrieben werden. 

Ein gewisses Preisgefälle zwischen europäischen und asiatischen Ländern wird vermutlich 
bestehen bleiben, selbst wenn letztere strenge Umwelt- und Gesundheitsnormen erfüllen, 
wahrscheinlich wird das Gefälle jedoch nicht mehr in allen Fällen prohibitiv wirken. Obwohl 
die Entwicklungsländer auch in absehbarer Zukunft in der Lage sein werden, niedrigere Ar-
beitskosten und höhere Preise für Stahl und wiederverwendbare Ausrüstungen zu bieten, be-
stünden dennoch mehr Möglichkeiten, das Preisgefälle durch freiwillige Maßnahmen zu ü-
berbrücken und so in Europa mit seinen besonders strengen Vorschriften („Null-
Verschmutzung“ und „Null-Gesundheitsschädigung“) Schiffsabwrackung in gewissem Um-
fang zu ermöglichen.  

Das künftige internationale Übereinkommen wird für die globale Lösung des Problems der 
Schiffsabwrackung von entscheidender Bedeutung sein. Insofern stellt die IMO das am besten 
geeignete Gremium dar, um diese Fragen im globalen Rahmen anzugehen. Das neue Über-
einkommen wird Auswirkungen auf die Abfallverbringungsverordnung und andere EU-
Rechtsvorschriften zum Umwelt- und Arbeitsschutz haben. Daher muss die Gemeinschaft als 
solche bestrebt sein, Vertragspartei dieses spezifischen Übereinkommens der IMO zu werden. 
Dies könnte durch Aufnahme einer Klausel über Organisationen für regionale Wirtschaftsin-
tegration („REIO-Klausel“) in das Übereinkommen geschehen, wie es bei allen neueren mul-
tilateralen Umweltverträgen der Fall ist. Um baldmöglichst internationale Normen für eine 
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sichere und umweltgerechte Abwrackung zu erreichen, muss die Rolle der Gemeinschaft in-
nerhalb der IMO gestärkt werden.  

Es liegt im Interesse der EU, dass zum einen die Arbeit der IMO schnellstmöglich abge-
schlossen wird und zum anderen das Übereinkommen einen ausreichend breiten Geltungsbe-
reich hat und verlässliche Normen für den Gesundheits- und Umweltschutz sowie die Mecha-
nismen zu ihrer Durchsetzung enthält bzw. anstößt. Dazu müssen in dem Übereinkommen die 
Rechte und Pflichten von Flaggen-, Hafen- und Recyclingstaaten eindeutig festgelegt und ein 
ausgewogenes Gleichgewicht zwischen ihnen erreicht werden. Das System der IMO muss so 
wirksam werden, dass Schiffe im Rahmen der damit geschaffenen Rechtsordnung nur noch 
umweltgerecht und sicher abgewrackt werden können.  

Es ist unwahrscheinlich, dass das künftige Übereinkommen eine Verpflichtung zur Dekonta-
minierung eines Schiffs vor seiner letzten Fahrt enthalten wird, da die Schifffahrtindustrie die 
Vorreinigung für sicherheitstechnisch undurchführbar oder unwirtschaftlich erachtet. Laut 
dem Entwurf kann von einer vorherigen Entfernung gefährlicher Stoffe abgesehen werden, 
wenn die ausgewählte Recyclinganlage die Art und Menge der in dem Schiff enthaltenen ge-
fährlichen Stoffe in vollem Umfang bewirtschaften kann und darf. Der Entwurf (Stand De-
zember 2006) versucht, die Anforderungen einzelner Schiffe und die Möglichkeiten der Re-
cyclingwerften durch einen Recyclingplan und ein Internationales Recyclingfähigkeitszeugnis 
[International Ready for Recycling Certificate] miteinander in Einklang zu bringen. Aller-
dings muss noch klargestellt werden, dass der Eigentümer eines Altschiffs, sofern die Ab-
wrackwerft bestimmte gefährliche Stoffe nicht bewirtschaften kann, eine andere Werft wählen 
oder die betreffenden Stoffe vor der Abwrackung selbst entfernen muss, damit sie sicher ent-
sorgt oder aufbereitet werden können. Da gefährliche Stoffe laut der EG-
Abfallverbringungsverordnung ordnungsgemäß aus Schiffen entfernt werden müssen, wenn 
diese als nicht gefährlicher Abfall eingestuft werden sollen, erarbeitet die Kommission derzeit 
eine Studie zu den Risiken, Kosten und Vorteilen der Vorreinigung. Die Ergebnisse sollten im 
späten Frühjahr 2007 vorliegen.  

Eine Änderung der EG-Abfallverbringungsverordnung oder anderer EU-Rechtsvorschriften, 
auf die sich das geplante Übereinkommen auswirkt, wird gegenwärtig nicht erwogen. Diese 
Rechtsvorschriften sollen und werden in Kraft bleiben, und bis die internationalen IMO-
Vorschriften denselben hohen Anforderungen genügen, sind auch keine Änderungen geplant. 
Insbesondere besteht kein Anlass, das Kontrollsystem für die grenzüberschreitende Abfall-
verbringung nach dem Basler Übereinkommen zu ändern und Ausnahmen für Altschiffe zu 
gewähren, bis eine neue internationale Rechtsordnung für sie dasselbe Kontrollniveau garan-
tiert. 

Um jedoch die Einbindung der Gemeinschaft in die IMO-Verhandlungen zu einem internatio-
nalen Übereinkommen über das Recycling von Schiffen zu verbessern, ist es notwendig, 

(a) aufgrund der möglicherweise betroffenen EU-Rechtsvorschriften einen Standpunkt 
der Gemeinschaft zu erarbeiten und der Kommission gegebenenfalls ein Mandat für 
die weiteren Verhandlungen zum IMO-Übereinkommen über das Schiffsrecycling zu 
erteilen;  

(b) eine „REIO-Klausel“ aufzunehmen, damit die Gemeinschaft Vertragspartei des 
Schiffsrecyclingübereinkommens werden kann;  
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(c) die Abstimmung der Standpunkte in den Verhandlungen zwischen den EU-
Mitgliedstaaten und der Kommission zu intensivieren; die Zusammenarbeit ist zwar 
gut, aber dennoch verbesserungswürdig.  

Nach ihrer Annahme müssen das Übereinkommen und die zugehörigen Leitlinien in Gemein-
schaftsrecht umgesetzt werden, damit es für unter EU-Flaggen fahrende Schiffe oder Schiffe, 
die EU-Gewässer befahren, bindend wird. Dies ist bei einer Reihe von IMO-Übereinkommen 
geschehen, etwa dem Übereinkommen über Bewuchsschutzsysteme (AFS-Übereinkommen), 
das durch die Verordnung (EG) Nr. 782/2003 in Gemeinschaftsrecht umgesetzt wurde. Ein 
solcher Erlass von EU-Vorschriften aufgrund internationaler Verträge ist derzeit der grundle-
gende politische Ansatz der EU, für den Seetransport und ermöglicht es, die spezifischen Be-
sonderheiten des internationalen Schiffsverkehrs zu berücksichtigen. 

Möglicherweise kommt das Schiffsrecyclingübereinkommen jedoch zu spät, um das durch 
ausrangierte Einhüllentanker verursachte Problem zu lösen, denn bis zum Inkrafttreten von 
IMO-Übereinkommen vergehen durchschnittlich sechs Jahre, während die meisten Tanker 
voraussichtlich 2010 ausrangiert werden. Obwohl es also notwendig ist, auf ein möglichst 
frühzeitiges Inkrafttreten des Übereinkommens zu drängen, müssen Zwischenlösungen ge-
funden werden.  

3.3. Stärkung der Abwrackkapazitäten in der EU 

Wie bereits in Punkt 2.2 ausgeführt, reichen die verfügbaren Abwrackkapazitäten in der EU 
und in anderen OECD-Staaten (insbesondere der Türkei) für alle Kriegsschiffe und anderen in 
Staatsbesitz befindlichen Schiffe aus, die in den kommenden 10 Jahren außer Dienst gestellt 
werden, nicht jedoch für die wesentlich höhere Zahl von Öltankern und anderen gewerbsmä-
ßig verwendeten Großschiffen, die unter EU-Flaggen fahren oder im Besitz von in der EU 
ansässigen Unternehmen sind. Diese Situation wird sich nicht grundlegend ändern, auch wenn 
verschiedene Werften im Vereinigten Königreich, die die entsprechenden Zulassungen bean-
tragt haben, in naher Zukunft ihren Betrieb aufnehmen werden20. Selbst wenn modernisierte 
Recyclinganlagen in China eine Alternative für diejenigen europäischen Schiffe darstellen, 
die außerhalb europäischer Gewässer als Abfall eingestuft werden, wird in den nächsten Jah-
ren ein erheblicher Mangel an sicheren und umweltgerechten Abwrackkapazitäten bestehen. 

Doch die Unterauslastung bestehender umweltgerechter oder modernisierter Anlagen in der 
EU, der Türkei und China zeigt, dass das Problem bei der Schiffsabwrackung eher auf der 
Nachfrage- als auf der Angebotsseite liegt. Unter den gegenwärtigen Marktbedingungen kön-
nen EU-Unternehmen nicht mit den wesentlich niedrigeren Kosten und höheren Metallpreisen 
der Werften in Südasien mithalten. Solange keine gleichen Bedingungen in Form wirksamer 
und strenger weltweiter Normen für die Schiffsabwrackung bestehen, werden sich europäi-
sche Anlagen nur schwer am Markt behaupten können und die Schiffseigner werden ihre 
Schiffe weiterhin eher zu den normunterschreitenden Werften in Asien schicken.  

In Anbetracht dieser Situation hat der Rat der EU am 17. Mai 2006 eine Erklärung abgegeben, 
wonach sich die Mitgliedstaaten nach Kräften um eine Erhöhung der Kapazität für die Ab-
wrackung von Schiffen in der EU bemühen werden. Ferner werden sie alles daransetzen, in 
den internationalen Verhandlungen zur Festlegung weltweit verbindlicher Vorschriften für die 
Abwrackung von Schiffen substanzielle Fortschritte zu erzielen. In den am 20. November 
2006 vor der 8. Vertragsstaatenkonferenz des Basler Übereinkommens angenommenen 
Schlussfolgerungen ersucht der Rat die Kommission zu prüfen, inwieweit ausreichende Kapa-
zitäten für die Abwrackung von Schiffen in der EU aufgebaut werden müssen. 
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Zieht man in Betracht, welche Möglichkeiten bestehen, die Position umweltgerechter Ab-
wrackanlagen im Allgemeinen und der Anlagen in der EU im Besonderen zu stärken, bis eine 
neue internationale Rechtsordnung weltweit gleiche Bedingungen geschaffen hat, so sollten 
sich die Maßnahmen auf in Staatsbesitz befindliche Schiffe konzentrieren. Die Regierungen 
der EU-Mitgliedstaaten stehen in der besonderen Pflicht, die gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften einzuhalten und bei der Abwrackung von Kriegsschiffen und anderen in Staatsbesitz 
befindlichen Schiffen mit gutem Beispiel voranzugehen. Bei Kriegsschiffen ergibt sich eine 
zusätzliche Verantwortung aus dem relativ hohen Anteil gefährlicher Stoffe (vor allem As-
best) in älteren Schiffen. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten könnten das Angebot sauberer Abwrack- und Vorreini-
gungsdienstleistungen für ihre Altschiffe durch Ausschreibungen ankurbeln, in denen sie sich 
an strikte Regeln für die Vergabe öffentlicher Aufträge halten, die eine Abwrackung nur im 
Einklang mit den geltenden Abfallverbringungsvorschriften und strengen Normen für eine 
umweltgerechte Abfallbeseitigung gestatten. Der Überlebensfähigkeit europäischer Ab-
wrackwerften wäre schon durch mehr Transparenz bei der Außerdienststellung staatlicher 
Schiffe, einen koordinierten Zeitplan und eine EU-weite Harmonisierung der von den Regie-
rungen in Abwrackverträgen festgelegten Qualitätsnormen gedient. 

Wenn Mitgliedstaaten ihre Schiffe an andere Länder oder gewerbliche Käufer weiterverkau-
fen, können sie sich dennoch einen gewissen Einfluss sichern, indem sie in die jeweiligen 
Kaufverträge Bedingungen zur Abwrackung aufnehmen, etwa eine Klausel, wonach die Re-
gierung der Veräußerung bzw. Entsorgung zustimmen muss. Solche Bestimmungen sind Teil 
des im März 2006 veröffentlichten Entwurfs einer Ship Recycling Strategy des Vereinigten 
Königreichs21. 

Was die wesentlich größere Handelsflotte betrifft, so sind die oben beschriebenen wirtschaft-
lichen Erwägungen von primärer Bedeutung. Solange keine bindende internationale Rechts-
ordnung voll etabliert ist, und vermutlich selbst danach, sind starke Anreize notwendig, um 
die Schifffahrtindustrie zur Änderung ihrer gegenwärtigen Praktiken zu bewegen. Längerfris-
tig sollte die Schaffung eines nachhaltigen Systems zur Finanzierung einer weltweiten siche-
ren und umweltgerechten Abwrackung von Schiffen angestrebt werden, in das die Schiffsei-
gentümer und möglicherweise auch andere Nutznießer der Schifffahrt einzahlen. Wie ein sol-
ches System aussehen könnte, wird weiter unten in Punkt 3.6. erörtert. 

In der Zwischenzeit können freiwillige Verpflichtungen im Sinne der sozialen Verantwortung 
der Unternehmen eine gewisse Rolle spielen und sollten unterstützt werden (vgl. Punkt 3.5). 
Vor allem Auszeichnungen und Zertifizierungssysteme können hier den Weg weisen.  

Die Frage, ob umweltgerechte Abwrackanlagen in der EU oder Schiffseigentümer, die ihre 
Schiffe von umweltgerechten Werften abwracken oder reinigen lassen, mit direkten Finanz-
hilfen unterstützt werden sollten, verdient besondere Aufmerksamkeit. Solche Unterstützun-
gen für innovative Anlagen könnten zu einer indirekten Verringerung der Zahl der unter inak-
zeptablen Bedingungen abgewrackten Schiffe beitragen. Hier lässt sich jedoch leicht erken-
nen, dass über einen langen Zeitraum große Summen benötigt würden, ohne nachhaltige in-
dustrielle Aktivitäten zu schaffen, während die Gefahr einer Quersubventionierung anderer 
Tätigkeiten, insbesondere im Schiffbau, wo der Wettbewerb sehr hart ist, bestünde. Davon 
abgesehen würde die Subventionierung von Abwrackwerften und erst recht die direkte Unter-
stützung von Schiffseigentümern dem im Gemeinschaftsrecht verankerten Verursacherprinzip 
zuwiderlaufen. Daher überrascht es nicht, dass die Vorschriften für staatliche Beihilfen dieser 
Art von Finanzhilfen enge Grenzen setzen.  
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Der gegenwärtige Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen22, der zur Be-
stimmung des Umfangs solcher Finanzhilfen herangezogen werden müsste, hat unter anderem 
bestimmte Abfallbewirtschaftungsdienstleistungen, nicht jedoch die Schiffsabwrackung zum 
Gegenstand. Ob Zuschüsse für bestimmte Aktivitäten, etwa innovative Investitionen, die Ent-
sorgung von Asbest oder die Beteiligung von Unternehmen an Zertifizierungs- und Überwa-
chungssystemen staatliche Beihilfen in diesem Sinne und nach dem Gemeinschaftsrahmen 
zulässig sind, muss gegenwärtig von Fall zu Fall beurteilt werden. Im Rahmen der Europäi-
schen Kohäsionspolitik können auch Finanzhilfen für Werften sowie für Recyclinganlagen 
bereitgestellt werden, sofern dies im Einklang mit den Zielsetzungen, Regeln und Verfahren 
der Politik geschieht.  

3.4. Technische Hilfe für Recyclingstaaten sowie Technologietransfer und Weiter-
gabe von bewährten Praktiken 

Trotz der schlechten und gefährlichen Arbeitsbedingungen und der lokalen Umweltzerstörung 
sind Abwrackwerften für die südasiatischen Länder ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. So ge-
winnt Bangladesch vermutlich etwa 90 % seines Stahls aus der Schiffsabwrackung und die 
Industrie bietet Zehntausenden Arbeitern Beschäftigung.  

Um die Modernisierung der Anlagen in diesen Ländern zu unterstützen, ist technische Hilfe 
ebenso erforderlich wie ein Anreiz für den Erlass strengerer Vorschriften. In kleinerem Um-
fang werden technische Hilfe und solche Anreize bereits von internationalen Organisationen, 
einigen OECD-Staaten und auch der Kommission . geboten. Die gewährte technische und 
finanzielle Hilfe sollte in engem Zusammenwirken mit den betroffenen Ländern und anderen 
internationalen Gebern überprüft werden, , um stärker eine sichere und umweltgerechte 
Schiffsabwrackung . zu fördern. Die EU wird in Kürze neue bzw. zu verlängernde politische 
oder wirtschaftliche Abkommen mit einer Reihe von Recyclingstaaten aushandeln und dabei 
gegebenenfalls ausloten, welche Möglichkeiten bestehen, um die wünschenswerten besseren 
Arbeitsbedingungen und höheren Umweltstandards einzubeziehen. 

Innerhalb der EU steht ein beträchtlicher Schatz an Erfahrung und Technologie für die um-
weltgerechte Schiffsabwrackung zur Verfügung. Die EU sollte daher bestrebt sein, diese Er-
fahrung mit den Recyclingstaaten zu teilen und zu diesem Zweck den Technologietransfer 
und die Weitergabe von bewährten Praktiken zu fördern. Zugleich kann die EU ihre Erfah-
rungen und erprobten Verfahrensweisen beim Umgang mit den Asbestgefahren weitergeben 
und somit in den betreffenden Ländern einen Beitrag zur Hebung der Normen für die Schutz-
vorkehrungen bei den Abwrackarbeiten leisten. 

Über die technischen Ebene hinaus muss man jedoch der Tatsache Rechnung tragen, dass das 
Fehlen oder die Nichtdurchsetzung elementarer Arbeits- und Umweltschutzvorschriften in 
engem Zusammenhang mit der strukturellen Armut und anderen sozialen und rechtlichen 
Problemen in einigen Regionen Südasiens – namentlich dem Fehlen von Eigentumsrechten 
der Anlagenbetreiber und den häufig extrem kurzen Pachtverträgen für Küstenland, der 
Schwäche der Strafverfolgungsbehörden und schlechter Staatsführung – steht. Um nachhalti-
ge Änderungen zu bewirken, muss die Hilfe daher in einen breiteren Rahmen eingebettet 
werden. 

3.5. Förderung freiwilliger Maßnahmen 

Handelsschiffe bringen ihren Eigentümern über eine relativ lange Betriebsdauer hohe Gewin-
ne ein. Wenn ein Schiff am Ende seiner Betriebsdauer zu Abfall wird, so ist der Eigentümer 
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als diejenige Person, die in der Regel entschieden hat, das Schiff abwracken zu lassen, und 
daher „Erzeuger“ des Abfalls ist, am besten geeignet, für seine sichere und umweltgerechte 
Entsorgung oder Aufbereitung zu sorgen. Reeder, die ihr Berufsethos Ernst nehmen, sollten 
die gegenwärtigen Abwrackpraktiken, die das Leben und die Gesundheit der Arbeiter gefähr-
den und die Umwelt verschmutzen, nicht gutheißen. 

Freiwillige Verpflichtungen von Schiffseigentümern, ihren Verbänden und ihren Kunden sind 
der vielleicht einfachste und schnellste Weg, die Praktiken von Grund auf zu ändern. So hat 
die Reederei P&O Nedlloyd, die jetzt zur Maersk-Gruppe gehört, eine Partnerschaft mit chi-
nesischen Anlagen gebildet, deren Umwelt- und Sicherheitsstandards durch technische Hilfe 
und Schulung verbessert wurden. Intertanko, der Verband unabhängiger Tankereigner, ver-
kündete im September 2006 die Annahme einer Interimsstrategie, wonach Schiffseigner nur 
solche Recyclinganlagen nutzen sollten, die nachweislich Fortschritte im Bereich Sicherheit 
und Umweltmanagement nach Abschnitt C des Entwurfs des internationalen Übereinkom-
mens gemacht haben. 

Die Vertragsstaatenkonferenz des Basler Übereinkommens ruft in einem Beschluss vom 
1. Dezember 2006 Schiffseigner und andere Beteiligte zu praktischen Schritten auf, die ge-
währleisten, dass Altschiffe umweltgerecht abgewrackt werden. 

Freiwillige Vereinbarungen können wirksam sein, wenn sie inhaltlich zweckmäßig gestaltet 
sind und zudem eindeutige Mechanismen für die Umsetzung der von den Beteiligten des Pri-
vatsektors übernommenen Verpflichtungen sowie entsprechende Überwachungs- und Kon-
trollsysteme vorsehen. Eine Verpflichtung dieser Art wäre ein nützlicher erster Schritt zu 
Veränderungen, der öffentlich unterstützt und nach Möglichkeit von der Europäischen Union 
und den Mitgliedstaaten mit Anreizen gefördert werden sollte. Anschließend muss die Umset-
zung überwacht werden. Erweist sich dann, dass die Verpflichtung in der Praxis nicht befolgt 
wird, sind gesetzliche Regelungen vermutlich unumgänglich. 

3.6. Abwrackfonds 

Insbesondere auf längere Sicht können Investitionen in saubere Abwrackanlagen in Europa 
oder Asien nicht aus öffentlichen Mitteln bezuschusst werden. Nach dem Verursacherprinzip 
und dem Grundsatz der Herstellerverantwortung müssen die Eigentümer die volle Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Entsorgung übernehmen. Ein solches nachhaltiges Finanzie-
rungssystem ließe sich auf freiwilliger Basis insbesondere mit Beiträgen aus der Schifffahrt-
industrie einrichten, doch in Anbetracht des harten Wettbewerbs auf dem Markt wäre es als 
obligatorischer Bestandteil des neuen internationalen Übereinkommens zur Schiffsabwra-
ckung wahrscheinlich wirksamer. Die IMO wäre am besten in der Lage, diesen Fonds – ähn-
lich wie die nach dem MARPOL-Übereinkommen bestehenden Ölverschmutzungsfonds – zu 
verwalten. Zum Schutz gegen Umflaggung auf Staaten, die sich dem Fondssystem nicht an-
schließen, sollten die Beiträge mit der Registrierung bei der IMO oder dem Betrieb von Schif-
fen während ihrer gesamten Nutzungsdauer verknüpft werden, etwa über Hafengebühren oder 
Pflichtversicherungen.  

Die Verknüpfung mit der Betriebsdauer des Schiffs ist auch einer zum Zeitpunkt seines Baus 
hinterlegten Kaution vorzuziehen, da Erbauerwerften bei der Abwrackung häufig nicht mehr 
existieren. Sollte sich ein von der IMO verwalteter Fonds nicht durchsetzen lassen, wäre ein 
regionales System zu erwägen. 
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3.7. Weitere Optionen 

Zur Unterstützung des Modernisierungsprozesses der Abwrackindustrie könnten sich kurz- 
und mittelfristig auch verschiedene andere Maßnahmen als nützlich erweisen: 

(a) Gemeinschaftsrecht, insbesondere zu Einhüllentankern. Da diese Tanker einen Groß-
teil der Altschiffe ausmachen, die in den kommenden Jahren abgewrackt werden sol-
len, ist es vielleicht sinnvoll, die relevanten Rechtsakte zur Schiffssicherheit durch 
Vorschriften zur sauberen und sicheren Abwrackung von Schiffen zu ergänzen. 

Einige Mitgliedstaaten haben angedeutet, dass sie einen solchen Vorschlag unterstüt-
zen würden, wenn die Kommission die Initiative ergreift. Da Einhüllentanker in der 
Regel ohnehin nicht in EU-Häfen einlaufen dürfen, läge der Nachteil darin, dass sich 
die Vorschriften hauptsächlich an EU-Flaggenstaaten richten würden und somit eine 
Umflaggwelle auslösen könnten, ohne Verbesserungen für Sicherheit und Umwelt zu 
bewirken.  

Neben dem spezifischen Bereich der Öltanker sind allgemeinere Maßnahmen vor-
stellbar, um die Verwendung gefährlicher Materialien beim Bau neuer Schiffe zu 
verhindern. Die mit der kürzlich verabschiedeten REACH-Verordnung erlassenen 
neuen Rechtsvorschriften für chemische Substanzen (Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006) bieten einen Vorschriftenrahmen für die Verwendung gefährlicher 
Chemikalien. Darüber hinaus bedarf es einer gründlichen Prüfung und Folgen-
abschätzung, um festzustellen, ob hinsichtlich anderer im Schiffbau verwendeter 
Stoffe weitere spezifische Maßnahmen ergriffen werden müssen. 

(b) Straffung der Beihilfen für die Schifffahrt unter Verknüpfung mit umweltgerechter 
Schiffsabwrackung. Die Gewährung von Gemeinschaftsmitteln für die Schifffahrtin-
dustrie und von staatlichen Beihilfen für den Seetransport sollte daran geknüpft wer-
den, dass der Empfänger saubere und sichere Abwrackanlagen für alle unter seiner 
Kontrolle befindlichen Schiffe verwendet. 

(c) Schaffung eines europäischen Zertifizierungssystems für umweltgerechte Schiffsab-
wrackung und Auszeichnungen für vorbildliches grünes Recycling. Um die Bewirt-
schaftung von Abwrackanlagen zu verbessern und diese Verbesserungen für Kunden 
und die Öffentlichkeit sichtbar zu machen, könnten bestehende oder in Zukunft er-
weiterte Zertifizierungssysteme wie etwa EMAS genutzt werden. Die geplante Neu-
fassung der EMAS-Verordnung könnte das System auch für EU-fremde Anlagen öff-
nen und so interessierten Betreibern, etwa in der Türkei, den Erhalt eines Umwelt-
managementzertifikats ermöglichen. Darüber hinaus könnten Schiffseigner, Recyc-
linganlagen und andere Beteiligte durch ein System zur Vergabe eines Umweltzei-
chens oder eines Gesundheits- und Sicherheitspreises zu frühzeitigen Schritten hin zu 
sicheren und sauberen Abwrackpraktiken ermuntert werden. Die bereits bestehenden 
Auszeichnungen „Sauberer Seeverkehr“ oder „Green Award“ für Schifffahrtgesell-
schaften und Häfen könnten dabei als Anregung dienen. Ferner könnte ein öffentli-
ches Register umweltgerechter Anlagen Schiffseigentümern eine Orientierung geben. 

(d) Intensivierung der internationalen Forschungen zur Schiffsabwrackung. Gegenwär-
tig finanziert das Sechste Forschungsrahmenprogramm der Kommission ein ein-
schlägiges Forschungsprojekt („SHIPDISMANTL“), das sich mit den technologi-
schen Möglichkeiten unter dem Aspekt der internationalen Zusammenarbeit befasst. 
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Dabei entwickeln Forschungseinrichtungen und Abwrackwerften aus der EU, der 
Türkei und Indien Entscheidungshilfesysteme (DSS), die der Abwrackindustrie 
weltweit kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Die kürzlich veröffentlichte 
erste Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für das Siebte Rahmenpro-
gramm legt den Forschungsbereich Strategien zur Abwrackung von Schiffen aus-
drücklich als einen Schwerpunkt fest.  

Abgesehen von diesem und anderen Forschungsprojekten, die von der Kommission 
selbst betrieben wurden oder werden23, könnte eine stärkere partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit zwischen Forschern in Asien und Europa einer integrierten Untersu-
chung der Optionen und ihrer Auswirkungen unter Berücksichtigung von ökologi-
schen, sozialen, wirtschaftlichen und institutionellen Aspekten dienen. Dann wäre es 
möglich, wissenschaftlich fundierte Maßnahmen vorzuschlagen, die den verschiede-
nen einheimischen Akteuren nützen würden und bei internationalen Verhandlungen 
hilfreich wären. Allerdings kann es mehrere Jahre dauern, bis die Ergebnisse dieser 
Forschungen zur Verfügung stehen.  

4. FAZIT  

Dieses Grünbuch legt die grundlegenden Fakten der Schiffsabwrackung dar und erläutert die 
damit verbundenen Probleme. Weitere Einzelheiten und Daten sind im Anhang zu finden. Um 
uns mehr Klarheit darüber zu verschaffen, wie die EU weiter vorgehen soll, ersuchen wir die 
Mitgliedstaaten, interessierte Parteien und die Öffentlichkeit, über folgende Fragen nachzu-
denken: 

1. Wie lässt sich das geltende Gemeinschaftsrecht (Abfallverbringungsverordnung) in 
Bezug auf Altschiffe besser durchsetzen? Welcher Maßnahmenmix bewirkt am ehes-
ten, dass Schiffe, die unter EU-Flaggen fahren oder deren Eigentümer in einem Mit-
gliedstaat ansässig sind, in Werften mit hohen Umwelt- und Sicherheitsstandards ab-
gewrackt werden? 

2. Würden Leitlinien zu den Abfallverbringungsvorschriften und Definitionen von Alt-
schiffen helfen, die Umsetzung der Vorschriften und Geschäftspraktiken zu verbes-
sern? Welche Form sollten die Leitlinien haben? 

3. Wie lassen sich die laufenden Verhandlungen zum Schiffsrecyclingübereinkommen 
der IMO am besten lenken, um die Abwrackpraktiken weltweit zu verbessern?  

4. Soll die EU im Rahmen des IMO-Übereinkommens weltweite Umwelt- und Sicher-
heitsnormen anstreben, die mit den EU-Normen vergleichbar sind? 

5. Wie kann die EU am besten gewährleisten, dass europäische Schiffe bis zum Inkraft-
treten des IMO-Übereinkommens sicher und umweltgerecht abgewrackt werden? 
Wie steht es mit in Staatsbesitz befindlichen Schiffen? Würden einzelstaatliche Stra-
tegien und freiwillige Verpflichtungen von Schiffseigentümern ausreichen? Welche 
zusätzlichen Maßnahmen wären auf EU-Ebene notwendig? 

6. Sollen die EU und die Mitgliedstaaten aktiv auf eine Erweiterung der Schiffsrecyc-
lingkapazität in der EU hinwirken und wenn ja, wie? 
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7. Mit welchen Schritten und Maßnahmen sollte die EU südasiatische Staaten dazu er-
muntern, strengere Umwelt- und Sicherheitsnormen einzuführen und durchzusetzen? 

8. Mit welchen Schritten und Maßnahmen sollte die EU Schiffseigentümer dazu ermun-
tern, Altschiffe in Werften mit strengen Umwelt- und Sicherheitsnormen abwracken 
zu lassen?  

9. Wie soll die EU eine nachhaltige Finanzierung umweltgerechter Abwrackung nach 
dem Verursacherprinzip gewährleisten und welche Schritte und Maßnahmen sollte 
sie dazu treffen? 

Beiträge im Rahmen dieses Konsultationsprozesses sind bis 30. September 2007 per E-Mail 
an „ship-dismantling@ec.europa.eu“ oder per Post an folgende Anschrift zu übermitteln: 

 Europäische Kommission 

 Generaldirektion Umwelt 

 Referat G.4 „Nachhaltige Produktion und Verbrauch“ 

 B–1049 Brüssel 

Dieses Grünbuch und die eingegangenen Beiträge werden auf der Website der Kommission 
veröffentlicht, sofern dem nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Die Kommission beab-
sichtigt, ihre Analyse der eingegangenen Beiträge sowie gegebenenfalls ihren Vorschlag 
und/oder ihre Initiativen für eine EU-weite Strategie zur Schiffsabwrackung Ende 2007 vor-
zustellen. 


